
Auf Grund der Art. 5 und 7 Abs. 2 und 6 des Bayerischen Abfallwirtschaftsgesetz (BayAbG), sowie der 
Rechtsverordnung des Landkreises München zur Übertragung der Aufgabe „Einsammeln und 
Befördern von Abfällen“ auf die Stadt Garching, die Gemeinden des Landkreises München und den 
Zweckverband München-Südost erlässt die Gemeinde Grünwald folgende 

 

Satzung zur Änderung der Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung in der Gemeinde 
Grünwald (GSAbfb) 

 

Die Gebührensatzung für die öffentliche Abfallentsorgung in der Gemeinde Grünwald (GSAbfb), in 
der Fassung vom 10.12.2020, amtlich bekannt gemacht im Amtsblatt der Gemeinde Grünwald, „Isar-
Anzeiger“ Nr. 52/53 vom 24.12.2020, wird wie folgt geändert: 

 

§ 1 

1. § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 7 wird wie folgt neu gefasst: 

 1: von 60l bei wöchentlicher Entleerung    mtl.    11,00 € 

 2: von 60l bei zweiwöchiger Entleerung    mtl.      5,00 € 

 3: von 120l bei wöchentlicher Entleerung    mtl.    20,00 € 

 4: von 120l bei zweiwöchiger Entleerung    mtl.    10,00 € 

 5: von 240l bei wöchentlicher Entleerung    mtl.   40,00 € 

 6: von 1100l bei wöchentlicher Entleerung    mtl. 185,00 € 

 7: von 1100l bei zweiwöchiger Entleerung    mtl.   92,00 € 

 

§ 2 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 

 

Gemeinde Grünwald 

Grünwald, den 12.12.2024 

 

 

Jan Neusiedl 
1. Bürgermeister 


